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 TELEFON: 02337/9185-0 
BERATENDER INGENIEUR  
SCHWEISSFACHINGENIEUR (SFI)  
 
Humpertstraße 11 a, 58097 Hagen 08.04.2025 
 

 

Prüfbericht zur Regelprüfung 

 
ÜBERGANGSKONSTRUKTION TYP 100-1Fi 

mit geräuschmindernder Oberfläche 
 

Regelprüfung nach TL/TP FÜ (Stand 01/2022) 
Antragsteller: Jannasch GmbH & Co. KG 

(Prüf-Nr. 23042) 
 

Diese Regelprüfung erfasst die Bauart ÜBERGANGSKONSTRUKTION TYP 100-1Fi.  
 
Es handelt sich um eine Konstruktion mit einem Dichtprofil und geräuschmindernder Oberflä-
che aus aufgeschraubten Plattenelementen. 
Die Konstruktion ermöglicht eine zulässige Spaltweite zwischen den beiden Randprofilen senk-
recht zur Fuge von 100 mm.  
In den geprüften Unterlagen wurde aufgezeigt, dass Fahrbahnübergänge dieser Bauart den 
nachfolgend genannten technischen Baubestimmungen hinsichtlich der Tragsicherheit, der 
Ermüdungsfestigkeit und der konstruktiven Ausbildung entsprechen. 
 

Grundlage der Regelprüfung sind folgende technische Baubestimmungen: 
 

 - TL/TP FÜ (Stand 01/2022) 

 - ZTV-ING 

- Richtzeichnung Übe 1 (01/2022) 

Die statischen Berechnungen sowie die zugehörigen Zeichnungen, nach welchen die Fertigung 
der Fahrbahnübergänge erfolgt, werden in geprüfter Fassung der Bundesanstalt für Straßen-
wesen (BASt) und der fremdüberwachenden Stelle übergeben. 

Die geprüften Zeichnungen sind für den Aufbau der Übergänge verbindlich. Eventuell erforder-
liche, objektbezogene Abweichungen, bedingt z.B. durch besondere Bauwerksabmessungen 
bedürfen einer Prüfung im Einzelfall. 

Die technischen Bedingungen, innerhalb derer die Fahrbahnübergänge mit Regelprüfvermerk 
eingesetzt werden können, sind im Handbuch „ÜBERGANGSKONSTRUKTION TYP 100-1Fi mit 
geräuschmindernder Oberfläche“ auf insgesamt 27 Seiten zusammengefasst. 

Das Handbuch dient als Planungsgrundlage und muss dem jeweiligen Tragwerksplaner, Koor-
dinator und Prüfingenieur vorliegen. Die weitere Vorgehensweise bei Verwendung der Fahr-
bahnübergänge mit Regelprüfvermerk richtet sich nach den Bestimmungen in der TL/TP FÜ, 
Abschnitt 8. Das Handbuch hat nur Gültigkeit in Verbindung mit diesem Prüfbericht. 

 
Auf folgende Bedingungen bei der Verwendung von Fahrbahnübergängen dieser Bauart wird 
besonders hingewiesen: 

- Die Konstruktion gewährleistet unter Einhaltung eines Mindestspaltes zwischen den Rand-
profilen von 5 mm eine maximal zulässige Bewegung rechtwinklig zur Fuge von 95 mm mit 
einer maximalen Spaltweite rechtwinklig zur Fuge von 100 mm. 
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- Der Fahrbahnübergang ist grundsätzlich und insbesondere hinsichtlich der Fingergeometrie 
entsprechend der Bewegungsrichtung auszurichten. Die Anordnung eines querfesten Lagers 
in der für den Einbau vorgesehenen Auflagerachse ist erforderlich. 

- Richtungsänderungen des Fugenverlaufes im Grundriss sind nur in den Bereichen zulässig, 
in denen keine Abdeckung mit wellenförmigen Plattenelementen vorliegt. 

- Die Konstruktionslänge in Fugenlängsrichtung ist im Fahrbahnbereich gemäß Angabe in 
Abschn. 4.2 des Handbuches begrenzt. Die dortigen Tabellen decken übliche Einbausituatio-
nen unter Ansatz von „Restschwinden“ in der Größenordnung von  = 18 x 10 -5 ab. Die in 
diesem Abschnitt unter vereinfachenden Betrachtungen ermittelten Grenzwerte für die Kon-
struktionslänge besitzen ausschließlich Gültigkeit unter den dort beschriebenen Randbedin-
gungen. In davon abweichenden Einbausituationen, z.B. bei quervorgespannten Betonbrü-
cken mit Kriechverformungen, bei frühzeitigem Einbau der Konstruktion in Betonbrücken mit 
erhöhten Schwindverformungen, etc. sind Einzelnachweise zur Einhaltung der auf der Seite 
11 angegebenen zul. Verschiebung bzw. Konstruktionslänge zu führen. Die Nachweise sind 
unter Berücksichtigung eines Lagerspiels von +/- 1 mm und eines Toleranzmaßes aus Ferti-
gung und Montage von +/- 2mm zu führen. 

- Der Fahrbahnübergang ist für die Abtragung größerer Lasten als 50 KN im Bereich der Rand- 
und Mittelstreifen und der Gehwege nicht geeignet.  

- Die Fahrbahnübergänge sind in der werksmäßig hergestellten, geometrischen Form einzu-
bauen. Eine nachträgliche Anpassung der Konstruktion an eine abweichende Form des Brü-
ckenendes in Höhe und/oder Grundriss ist nicht zulässig.  

- Die Vorspannung ist bei 10% aller Schrauben ein Jahr nach Verkehrsübergabe mit einem auf 
250 Nm eingestellten Drehmomentenschlüssel zu überprüfen. 

- Die vom Hersteller des Fahrbahnüberganges anzufertigenden Übersichtszeichnungen müs-
sen nach Art und Umfang den Regelzeichnungen Blatt 1-1 und 1-2 entsprechen und eine 
vollständige Einzelbemaßung der maßgebenden Bauteile enthalten. Die Anordnung von 
Werkstatt- und Baustellenstößen ist zu vermaßen. 

- Für einen im Rahmen von Instandsetzungsarbeiten erforderlichen Austausch der Dichtprofile 
ist die Demontage der aufgeschraubten Plattenelemente erforderlich. Die hochfesten 
Schrauben zur Befestigung der Plattenelemente dürfen nur einmalig planmäßig vorgespannt 
werden. Somit sind bei einem Austausch jeweils neue Schrauben und Unterlegscheiben zu 
verwenden. Die Kontaktflächen der Bauteile sind von alten Beschichtungsstoffen zu befreien 
und unter Einhaltung der geforderten Toleranzgrenzwerte neu zu beschichten. Die offenen 
Sacklochbohrungen sind durch geeignete Maßnahmen gegen Beschädigung und Ver-
schmutzung zu schützen. Das Anziehen und Vorspannen der Schrauben am Schraubenkopf 
sowie die Erst- und Wiederverwendung der Sacklochgewinde hat nach gültiger Verfahrens-
anweisung zu erfolgen. Diese Verfahrensanweisung ist im Ausführungsfall der Auftragsver-
waltung vorzulegen. 

- Die Fremdüberwachung für die Ausführung von Baustellenstößen obliegt der örtlichen Bau-
überwachung. 

- Der für das Bauwerk zuständige Prüfingenieur hat die jeweils zu erstellenden bauwerksspezi-
fischen Ausführungsunterlagen, insbesondere auch den Lagerversetzplan und die Ermittlung 
der auftretenden Bewegungen an der ungünstigsten Stelle des Fugenrandes entsprechend 
den Vorgaben im Checkheft „Regelprüfunterlagen“ zu prüfen. 

 
 
Hagen, den 08.04.2025 
 
  
 

Dipl.-Ing. Winfried Neumann 
 
58097 Hagen, Humpertstr. 11a, Tel. 02337/9185-0 
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BAUTEIL :  LÄRMGEMINDERTE EINPROFILIGE DEHNFUGE TYP 100-1Fi 
BLOCK :  7- REGELZEICHNUNGEN UND STÜCKLISTEN SEITE : 16 
VORGANG :  REGELPRÜFUNG NACH TL/TP-FÜ (AUSGABE 2022) 

ARCHIV NR. 

Diese Unterlagen sind Eigentum der Jannasch GmbH & Co. KG. Jede Art der Vervielfältigung – auch auszugsweise – bedarf der Zustimmung. 
Formate und Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. 

1 Nicht einbetonierte Stahlteile
(Regelausführung)

3.4.2 1 GB EP-Zn (R)
KS EP 3)

1. ZB EP
2. ZB EP
3. ZB EP optional 1)

DB EP EG

80
(80)

480

100-A
100-A
100-A
100-A
100-A
100-A

Sa 2 1/2

2 Nicht einbetonierte Stahlteile
(alternative Ausführung)

3.4.2 2 GB EP-Zn (R)
KS EP 3)

1. ZB EP-Kombi 
2. ZB EP-Kombi 
DB EP-Kombi 

80
(80)

440

100-A
100-A

81
81
81

Sa 2 1/2

3 Berührungsflächen zwischen Stahl und Frischbeton 5.4.2 1 GB EP-Zn (R) 80
80

100-A Sa 2 1/2

4 Baustellenschweißstöße
(temporärer Schutz nach dem Schweißen)

5.2.3 1 GB EP-Divers 100
100

100-B PMa / PSt3

5 Baustellenschweißstöße
(endgültiger Korrosionsschutz)

5.2.2 2 GB EP Zn (R)
KS, ZB und DB wie bei den 
angrenzenden Flächen 
systemkonform ausbilden.

80
GSD2)

100-A PMa / PSt3

6 Fingerplatte
komplette Oberseite und Finger Unterseite
(Regelausführung)

- - Spritzverzinkung
Versiegelung
1. ZB EP
2. ZB EP
3. ZB EP optional 1)

DB EP EG

100

480

100-D
100-D
100-D
100-D
100-D

Sa 3

7 Fingerplatte
komplette Oberseite und Finger Unterseite
(alternative Ausführung)

3.4.2 1 GB EP-Zn (R)
KS EP 3)

1. ZB EP
2. ZB EP
3. ZB EP optional 1)

DB EP EG

80
(80)

480

100-A
100-A
100-A
100-A
100-A
100-A

Sa 2 1/2

8 Berührungsfläche Fingerplatte/Vierkantstahl
Schichtstärke je Fläche

- - GB ASI / ESI 60
60

85 / 86 Sa 2 1/2

9 Feuerverzinkte Bauteile - - Feuerverzinkung Beizen
1) = Nach Vorgabe des Beschichtungsstoffherstellers 2) = GSD entsprechend der angrenzenden Beschichtungssysteme
3) = KS  mind. 25 mm beiderseits der Kante, Ecke, Schweißnaht, Verbindungsmittel, etc.

Lfd.-Nr. Bauteil
Bauteil-
Nr.

Beschichtungssystem Oberflächen-
vorbereitungNr. Aufbau Blatt

 
Bild 11: Aufbau des Korrosionsschutzsystems 

Auf Anforderung des Bauherren kann der Korrosionsschutz der Übergangskonstruktion durch 
Feuerverzinkung erfolgen. Hierzu ist eine bauaufsichtliche Zustimmung im Einzelfall durch den 
Baulastträger einzuholen. Es werden die ZTV-ING 4-3 und die TL/TP FÜ sowie die DIN EN ISO 1461 und 
DASt-Richtlinie 022 beachtet. Die Feuerverzinkung wird auf die Korrosivitätskategorie C5 mit einer 
Schutzdauer von mindestens 50 Jahren ausgelegt.  


































